
 
Planverfahren zur Aufstellung  
des Bebauungsplanes Nr. 21 

„Eberthof“  
- ergänzendes Verfahren gem. § 214 (4) BauGB 

der Gemeinde Harztor 
 

umweltrelevante 
Stellungnahmen der Fachbehörden  

aus dem Verfahrensschritt der frühzeitigen Beteiligung  
gem. § 4 (1) BauGB 

 umweltrelevante Stellungnahmen aus dem ursprünglichen Planverfahren 
des Bebauungsplanes Nr. 21 „Eberthof“ gem. § 13b BauGB  
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Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 21 „Eberthof“ (OT Niedersachswerfen) der Ge-
meinde Harztor im beschleunigten Verfahren gemäß § 13b BauGB 
 
Benachrichtigung über die öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB und Beteili-
gung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB 
sowie Abstimmung mit den benachbarten Gemeinden gemäß § 2 Abs. 2 BauGB im o.a. 
Planverfahren  
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
entsprechend der vorgesehenen Beteiligung der Träger öffentlicher Belange geben die Fachbe-
reiche/Fachgebiete des Landratsamtes Nordhausen nachfolgende Stellungnahme ab. 
Die genannten Hinweise, Bedenken sowie Festlegungen sind bei der geplanten Maßnahme zu 
beachten. 
  
Fachbereich Bau und Umwelt 
 
FG Bau und Verkehr – Untere Bauaufsichtsbehörde 
 
Gegen die inhaltliche Überarbeitung des Planentwurfs (Ausschluss aller ausnahmsweise zuläs-
sigen Nutzungen im Sinne des § 4 Abs. 3 BauNVO) bestehen seitens der Unteren Bauauf-
sichtsbehörde derzeit keine grundlegenden Bedenken. 
 
 
FG Bau und Verkehr - Untere Denkmalschutzbehörde 
 
Denkmalschutzrechtliche Belange, die von der Unteren Denkmalschutzbehörde zu vertreten 
sind, werden vom Planvorhaben nicht berührt. Das Thüringische Landesamt für Denkmalpflege 
und Archäologie ist zu beteiligen. 
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Ihr Zeichen:  

Ihre Nachricht vom:  

Unser Aktenzeichen/ 
Kassenzeichen:  
(bitte stets angeben) 

60.3 – B-Plan Nr. 21 „Eberthof“, 
Niedersachswerfen 
 

  

Auskunft erteilt: Frau Körner 

Fach-/Stabsbereich: 60 Bau und Umwelt 

Dienstgebäude: Behringstraße 3, Haus 1 

Zimmer: 302 

Telefon: 03631-911 345 

Telefax: 03631-911 339 

E-Mail: 
(nur für Schreiben ohne  
elektronische Signatur) 

umwelt@lrandh.thueringen.de 

  

Datum: 11.11.2019 

http://www.landratsamt-nordhausen.de/
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FG Bau und Verkehr – Untere Verkehrsbehörde 
 
Die Stellungnahmen der Unteren Verkehrsbehörde zu den bisherigen Entwürfen (Stand De-
zember 2017 und März 2019) werden inhaltlich weiterhin aufrechterhalten.  
 
 
Sachgebiet Kreisstraßen 
 
Seitens des SG Kreisstraßen gibt es keine Einwände zum 2. Entwurf des o.g. Bebauungspla-
nes. 
 
 
Untere Wasserbehörde 
 
Seitens der Unteren Wasserbehörde bestehen gegen das o.g. Vorhaben keine Einwände. 
 
Sonstige fachliche Informationen aus der eigenen Zuständigkeit zu dem o. g. Plan, gegliedert 
nach Sachkomplexen, jeweils mit Begründung und ggf. Rechtsgrundlage. 

   
Die Flächen des Plangebietes befinden liegen innerhalb des Trinkwasserschutzgebietes 
(TWSZ) III mehrerer Wassergewinnungsanlagen, festgesetzt mit Beschluss des Kreistages 
Nordhausen vom 08.07.1976, Nr. 62-14/76. 

 
Der östliche Teil des Geltungsbereiches des BBP liegt innerhalb des festgestellten Über-
schwemmungsgebietes der Bere, Rechtsverordnung vom 01.10.2009 (ThürStAnz nr. 46/2009 
S. 1792). 

 
Die für TWSZ III geltenden Festlegungen sind einzuhalten. 

 
Die Flächen, die sich im Überschwemmungsgebiet der Bere befinden, sind im BBP als private 
Grünlandflächen festgesetzt. 

  
Entsprechend der Planung ist der Anschluss an die öffentlichen Ver- (hier: Trinkwasser) und 
Entsorgungsleitungen (hier: Abwasser) herzustellen. 

  
Die Errichtung einer Anlage zur Versickerung von Niederschlagswasser bedarf einer wasser-
rechtlichen Erlaubnis der Unteren Wasserbehörde. Im Rahmen der Beantragung ist ein Versi-
ckerungsgutachten vorzulegen. Planung, Bau und Betrieb der Versickerungsanlage hat ent-
sprechend dem DWA-Regelwerk Arbeitsblatt DWA - A 138 i. V. mit dem DWA -Merkblatt M 153 
zu erfolgen.  
 
 
Untere Naturschutzbehörde 
 
Einwendungen mit rechtlicher Verbindlichkeit aufgrund fachgesetzlicher  Regelungen, die ohne 
Zustimmung, Befreiung o.ä. in der Abwägung nicht überwunden werden können: 
 
a) Einwendung 
 
Die Maßnahmen sind gemäß des Artenschutzbeitrages - spezielle artenschutzrechtlichen Prü-
fung - umfassend umzusetzen. Insbesondere die potentiellen Beeinträchtigungen der Habitat-
funktionen von Biotopen gemäß Tab. 1 des Fachbeitrages sind entsprechend zu kompensieren.   
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Weiterhin sind die Vermeidungsmaßnahmen, hier insbesondere die Bauzeitenregelungen ge-
mäß den Maßnahmenblättern, zwingend zu beachten.  

 
Die Schaffung von Ersatzquartieren (C 1) sind vor dem Abriss des Gebäudes zu schaffen.  
 
b) Rechtsgrundlage 
 
Art. 12,13 und 16 der FFH-Richtlinie 
§ 44 ff BNatSchG  
 
c) Möglichkeiten der Überwindung (z.B. Ausnahme oder Befreiung)  
 
Umsetzung der in der speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung und gemäß Tabelle 1 des   
Fachbeitrages festgesetzten Maßnahmen. Schaffung von Ausweichlebensräumen (naturnahe 
Habitate), um die mit der Errichtung der Ersatzquartiere geforderten Funktionen mittelfristig be-
dienen zu können.  

  
Fachliche Stellungnahme 
 
Insbesondere die Flächen die innerhalb des Überschwemmungsgebietes liegen, bieten auf 
Grund der Strukturen und der unmittelbaren Nähe zur Bere ein Habitat für geschützte Tierarten. 
Die „Umwandlung“ der Bereiche in private Grünflächen wird der Bedeutung der Flächen für den 
faunistischen Artenschutz aus der Sicht unserer Behörde keinesfalls gerecht. Durch die inner-
halb der privaten Grünflächen im Allgemeinen vorherrschende intensive Nutzungen ist mit deut-
lichen Verlusten an Lebensräumen für geschützte Tierarten zu rechnen. Dieser Bereich sollte 
daher, so wie seitens der Unteren Naturschutzbehörde in den vorherigen Stellungnahmen 
und im Rahmen von Ortsterminen ausführlich dargelegt, als Fläche für den Naturschutz (natur-
naher Bereich (Suksessionsfläche) oder zumindest als extensiv genutzte Flächen (z.B. Grün-
land) in dem B-Plan vorgesehen werden. Die Darstellung in der derzeitigen Form wird den Zie-
len des Naturschutzes als Lebensgrundlage für den Menschen nicht gerecht. Die Notwendigkeit 
ergibt sich auch daraus, dass entsprechende Ausweichquartiere für geschützte Tierarten zu-
mindest im Randbereich erhalten bleiben müssen. Weiterhin könnten geschützten Tierarten, die 
aus den derzeit vorhandenen ungestörten Lebensräumen verdrängt werden, zumindest hier 
teilweise geeignete Rückzugsräume finden.  Eine entsprechende Zusammenstellung der Habi-
tatstrukturen findet sich auch im Artenschutzbeitrag der saP wieder.  
 
 
Untere Bodenschutzbehörde 
 
Gegen das o.g. Vorhaben bestehen seitens der Unteren Bodenschutzbehörde keine Einwände. 
 
 
FG Immissionsschutz und Chemikalienrecht 
 
Gegen das o.g. Vorhaben bestehen seitens des Fachgebietes Immissionsschutz und Chemika-
lienrecht keine Einwände. 
 
Hinweis: 
 
Durch Verwaltungsvorschrift vom 01.06.2017 (BAnz AT 08.06.2017 B5) wurde die Technische 
Anleitung zum Schutz gegen Lärm – TA Lärm geändert. 
 
Daher sollten die Ausführungen in den Hinweisen unter Punkt 8 – Immissionsschutzrechtliche 
Belange entsprechend ergänzt werden: 

http://www.landratsamt-nordhausen.de/
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„Angrenzend bzw. im näheren Umfeld des Plangebietes befinden sich die Appenröder Straße 
(K36), die Bundesstraße B4 und die Gleisanlagen der Bahnstrecke Nordhausen – Wernigerode 
der Harzer Schmalspurbahnen GmbH. Somit können auf das Plangebiet erhebliche Verkehrs-
geräusche einwirken. 
Der im Umfeld des Bauvorhabens emittierte Lärm ist vom Bauherren zu ermitteln und entspre-
chend DIN 4109 ist Schallschutz mit dem Ziel der Einhaltung der Immissionsrichtwerte inner-
halb von Gebäuden tags 35 dB(A) und nachts 25 dB(A) nach Pkt. 6.2 der Technischen Anlei-
tung zum Schutz gegen Lärm – TA-Lärm vom 26.08.1998 (GMBl. S. 503), geändert durch Ver-
waltungsvorschrift vom 01.06.2017 (BAnz AT 08.06.2017 B5) i.V.m. dem Schreiben des Bun-
desministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit vom 07.07.2017, Az. IG I 
7 – 501-1/2 (Korrektur redaktioneller Fehler beim Vollzug der Technischen Anleitung zum 
Schutz gegen Lärm – TA Lärm) vorzusehen.“ 
 
 
FG Abfallwirtschaft und Deponie 
 
Gegen das Vorhaben gibt es seitens des FG Abfallwirtschaft und Deponie keine Einwände. 
 
Der Begründung ist zu entnehmen, dass mit der geplanten Bauflächenentwicklung potenziell 24 
Baugrundstücke für Einfamilienhäuser geschaffen werden sollen. 
 
Im Falle der Errichtung und Nutzung der Einfamilienhäuser auf den jeweiligen Grundstücken 
sind diese durch den Grundstückseigentümer an die öffentliche Abfallentsorgung des 
Landkreises Nordhausen anzuschließen (§ 5 Absatz 1 Kreislaufwirtschafts- und Abfallsatzung - 
KrW-/AbfS).  
 
Dazu hat der Anschlusspflichtige den erstmaligen Anfall von Abfällen auf dem Grundstück - 
unter Angabe der voraussichtlichen Art, Beschaffenheit und Menge - innerhalb eines Monats 
schriftlich (möglich über das Online-Formular auf der Internetseite www.abfall-nordhausen.de 
oder auch per E-Mail an abfallgebuehren@lrandh.thueringen.de, per Fax an 03631-911339 
oder per Post an das Landratsamt Nordhausen, Behringstraße 3, 99734 Nordhausen) 
anzuzeigen. 
 
Weiter ist der Begründung zu entnehmen, dass das Plangebiet in das Abfallbeseitigungs- und 
Wertstoffabfuhrkonzept des Landkreises Nordhausen integriert werden soll. Die neuzubauende 
Erschließungsstraße wird über eine Wendeanlage verfügen, welche zwar ein Befahren durch 
Abfallsammelfahrzeuge zulässt, allerdings zum Wenden ein Zurücksetzen erforderlich macht.  
 
Zu den Wendeanlagen gehören in diesem Zusammenhang Wendekreise, Wendeschleifen und 
Wendehämmer. Eine Konkretisierung ist in der Begründung nicht erfolgt. Welche 
Anforderungen bei der Planung der einzelnen Wendeanlagen zu stellen sind, ist in DGUV Regel 
114-601 der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung geregelt. Eine Berücksichtigung hat 
zwingend zu erfolgen. 
 
In jedem Fall sollte die gesamte Planung der neu anzulegenden Straße sowie der 
Wendeanlage darauf hin gerichtet sein, dass auch ein Zurücksetzen des 
Abfallsammelfahrzeuges nach Möglichkeit vermieden wird. 
 
Die im Landkreis Nordhausen gültigen abfallrechtlichen Satzungen sowie ausführliche Hinweise 
zu den angebotenen Entsorgungsmöglichkeiten sind unter www.abfall-nordhausen.de 
einsehbar oder bei der Abfallberatung des Landratsamtes Nordhausen (Tel.: 03631/9143120) 
zu erfragen. 
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Fachbereich Büro des Landrates und Zentrale Dienste 

 
Amt für Brandschutz und Hilfeleistungen 
 
Gegen das o.g. Vorhaben bestehen aus Sicht des Brandschutzes keine Bedenken. 
 
Die Gemeinde ist nach § 3 Abs. 1 Nr. 4 ThürBKG dafür zuständig, dass für diesen Bereich das 
notwendige Löschwasser zur Verfügung steht. Als Bemessungsgrundlage dient das DVGW-
Arbeitsblatt W 405. Der Mindest-Löschwasserbedarf von 48 m³/h muss über zwei Stunden 
sichergestellt werden können. 
 
Es ist eine Bescheinigung vorzulegen, dass der Wasserverband Nordhausen den o.g. Lösch-
wasserbedarf über das vorhandene Leitungsnetz sicherstellen kann (Punkt 13 - Erschließung, 
Begründung des Bebauungsplanes Nr. 21 „Eberthof“ (OT Niedersachswerfen) der Gemeinde 
Harztor, Stand September 2019). 
 
 
Kreisentwicklung / Wirtschaftsförderung 
 
Der Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 21 „Eberthof“ im o.g. Verfahren kann nach Prüfung 
der Unterlagen aus Sicht der Kreisentwicklung/Wirtschaftsförderung zugestimmt werden. 

Die Planungsunterlagen wurden inhaltlich überarbeitet und ergänzt. Durch die Änderungen im 
Entwurf ergeben sich keine negativen Auswirkungen auf die Aufstellung des Bebauungsplanes. 
Die Ausführungen in der Stellungnahme des Landratsamtes Nordhausen vom 30.04.1019 gel-
ten weiterhin.  
 
 
Fachbereich Gesundheitswesen 
 
FG Hygiene- und Infektionsschutz 
 
Gegen das o.g. Vorhaben bestehen seitens des Fachgebietes Hygiene- und Infektionsschutz 
keine grundlegenden Einwände. 
 
Die Ausführungen in der Stellungnahme des Landratsamtes Nordhausen vom 30.04.2019 zum 
o.g. Vorhaben behalten weiterhin ihre Gültigkeit. 
 
Belästigungen durch Erschütterungen oder Lärm, die während der Bauphase entstehen, sind 
möglichst gering zu halten. 
 
Der Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Harztor wird ebenfalls zugestimmt.  
 
 
Freundliche Grüße 
 
 
 
Jendricke 
Landrat 

http://www.landratsamt-nordhausen.de/
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